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Zusammenstellung der wesentlichen Daten 
Objekt: Einfamilienhaus mit Garage, Baujahr ca. 1900, massive Bauweise, Ziegelein-

deckung alt, Kunststofffenster, Ölheizung, Laminat und Fliesenbeläge, 
Wände Tapeten und Putz mit Anstrich, Fliesen 

Raumaufteilung: 

Grundstückfläche gesamt 

Kellergeschoss: 2 Kellerräume 
Erdgeschoss:  Flur, Bad, Wohnen/Essen, Küche, Terrasse 

Obergeschoss:  Flur, 2 Zimmer 
Dachgeschoss:  Kammer 

378 m2 

Wohnfläche ca. 102 mZ 

Nutzfläche ca. 70 m2 

Bodenwert: 50.000 € 

Sachwert: 133.000 € 

Ertragswert: 112.000 € 

Verkehrswert: 130.000 € 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus 

Talstraße 32 
66482 Mörsbach 

Grundbuch von Mörsbach, Blatt 1237, lfd. Nr. 1 

Gemarkung Mörsbach, Flurstück 156/1, zu bewertende Fläche 
378 m2 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag: Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Zweibrücken vom 
13.06.2024, soll durch ein schriftliches Sachverständigengutach­
ten der Verkehrswert ermittelt werden. 

Wertermittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

Eigentümer: 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun­
gen, Informationen: 

02.10.2024 (Tag der Ortsbesichtigung) 

02.10.2024 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

Das Dachgeschoss/ Dachkonstruktion und Scheune konnten 
nicht besichtigt werden. 

die Eigentümer, 
der Sachverständige 

xxx 

xxx 

zu je 1/2 

Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla­
gen beschafft: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 10.07.2024 
• Übersichtsplan, Lageplan und Auszug aus der Bodenrichtwert-

karte (Quelle: OnGeo) 
• Berechnung der Bruttogrundfläche und der Wohn- und Nutz­

flächen 
• das örtliche Aufmaß 
• Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis der Stadt Zweibrü­
cken vom 11.07.2024 

• aktueller Landesgrundstücksmarktbericht Rheinland-Pfalz 
2023 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: Rheinland-Pfalz 

Ort und Einwohnerzahl: Zweibrücken hat ca. 35.000 Einwohner; 
Stadtteil Mörsbach hat ca. 950 Einwohner 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: Landeshauptstadt:  
Mainz (ca. 120 km entfernt) 

Autobahnzufahrt:  
AS 32 Zweibrücken; A8 (ca. 9 km entfernt) 

Bahnhof:  
Hbf Zweibrücken (ca. 10 km entfernt) 

Flughafen:  
Saarbrücken Ensheim (ca. 33 km entfernt) 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Ortsrand; 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca. 3,5 km entfernt; 
Schulen ca. 6 km und Kita ca. 650 m entfernt; 
öffentliche Verkehrsmittel ( Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer­
nung; 
einfache Wohnlage 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen 

unbekannt 

abfallend 

Straßenfront:  
ca. 17 m; 

mittlere Tiefe:  
ca. 28 m; 

Grundstücksqröße:  
insgesamt 378,00 m2 

örtliche Verbindungsstraße 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege beiderseitig vorhanden 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung. 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein­
samkeiten: 

unbekannt 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Annahme: 
elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; 
Telefonanschluss 

Baugrund, Grundwasser (soweit augenscheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus­
zug vom 10.07.2024 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Mörsbach, 
Blatt 1237 keine wertbeeinflussende Eintragung. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver­
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück­
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden. 

keine 

Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 

Dem Sachverständigen liegt eine Auskunft aus dem Baulasten-
verzeichnis vom 11.07.2024 vor. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Eine Bauakte ist nicht vorhanden 
Bei dieser Wertermittlung wird die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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(Grundstücksqualität): 

abgabenrechtlicher Zustand: Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge und Abga­
ben für Erschließungseinrichtungen nach BauGB und KAG ab­
gabenpflichtig, wiederkehrende Beiträge. 

2.7 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Das Objekt ist eigengenutzt. 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind, Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus­
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge­
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und 

Gebäudeart: 

Baujahr: 

Modernisierung: 

Barrierefreiheit: 

Erweiterungsmöglichkeiten: 

Außenansicht: 

Außenansicht 

Einfamilienhaus; 
zweigeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
mit Anbau (ehemalige Scheune mit Garage) 

unbekannt, 
um 1900 (ca. geschätzt) 

Fenster, Zeitpunkt unbekannt 

das Gebäude ist nicht barrierefrei 

möglicher Scheunenausbau 

Straßenseite verputzt und gestrichen, Sockel gefliest, 
bekannt, Anbau teilweise mit Eternitverkleidung 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss:  
2 Kellerräume 

Erdqeschoss:  
Flur, Bad, Wohnen/Essen, Küche, Terrasse 

Obergeschoss:  
Flur, 2 Zimmer 

Dachgeschoss:  
Kammer 

sonst un-

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: Massivbau 

Fundamente: Annahme Streifenfundament 

Keller: Mauerwerk 

Umfassungswände: Mauerwerk 

Innenwände: massiv 

Geschossdecken: Holzbalken, Trägerdecke über KG 

Treppen: Raumspartreppe zum Obergeschoss, steile Holztreppe zum 
Dachgeschoss, massive Treppe zum Kellergeschoss 

Hauseingang(sbereich): Eingangstür aus Kunststoff 

Dach: Dachkonstruktion:  
Holzdach ohne Aufbauten 

Dachform:  
Satteldach 

Dacheindeckung:  
Dachziegel (Ton); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

Elektroinstallation: einfach 

Heizung: mit flüssigen Brennstoffen ( 61), Alter ca. 20 Jahre 
Flachheizkörper, mit Thermostatventilen; 
Kunststofftank im Gebäude, Tankgröße ca. 3000 Liter 

Lüftung: keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf­
tung) 

Warmwasserversorgung: zentral über die Heizung 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Bodenbeläge: Laminat, Fliesen, PVC 

Wandbekleidungen: Putz mit Anstrich Tapeten, Fliesen im Bad 

Deckenbekleidungen: Putz mit Anstrich, Tapeten, Profilholzverkleidung 

Fenster: Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung; 
einfachverglastes Fenster zum Hof 

Türen: einfache Türblätter, Nadelholz, Umfassungszargen 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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sanitäre Installation: Liegewanne, Waschtisch, Hänge-WC mit verdecktem Spülkas­
ten, bodengleiche Dusche 

besondere Einrichtungen: keine 

Küchenausstattung: nicht in der Wertermittlung enthalten 

Bauschäden und Baumängel: Fassade beschädigt, Schäden Fassadenanstrich, Feuchte, Dach 
undicht 

Grundrissgestaltung: individuell 

wirtschaftliche Wertminderungen: mangelnde Raumhöhen, (m Kellergeschoss ca1.70 m) 

3.2.6 Besondere Bauteile 1 Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: Eingangstreppe 
Eingangstreppe, überdachter Balkon 

Besonnung und Belichtung: ausreichend 

Allgemeinbeurteilung: 

3.3 Scheune 

Der bauliche Zustand ist unterdurchschnittlich. 
Es besteht ein mittlerer Unterhaltungsstau und allgemeiner Re­
novierungsbedarf. 

3.3.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: Scheune 

Weiter Angaben können nicht gemacht werden 

Baujahr: 1920 (geschätzt wie Wohnhaus) 

Modernisierung: unbekannt 

Erweiterungsmöglichkeiten: unbekannt 

Außenansicht: Straßenseite verputzt und gestrichen; 
Giebelseite verputzt und gestrichen 

3.4 Nebengebäude 

2 x Schuppen/Gartenhaus 

3.5 Außenanlagen 

Außentreppe, Wiese, Sträucher, bef. Hoffläche 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 66482 Mörsbach, 
Talstraße 32 zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2024 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Mörsbach 1237 1 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Mörsbach 156/1 378 m2 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses Ein­
zelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 21mmoWertV 21), 
ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sach-
wertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern 
zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gern. §§ 35 — 39 ImmoWertV 21) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Sub­
stanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bodenwert, 
dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen 
und sonstigen Anlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gern. §§ 27 — 34 ImmoWertV 21) durchgeführt; das Ergebnis wird 
jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei 
der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gern. § 28 ImmoWertV 21) ergibt sich 
aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Wertermitt-
lungsstichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 
Abs. 1 ImmoWertV 21) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen werden 
(vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine 
Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen 
gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der 
veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität überprüft und als zutref­
fend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage des Bodenrichtwerts. 
Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grund­
stücksmerkmalen — wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der 
baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt — sind durch entsprechende An­
passungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück betreffende 
besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zählen insbeson­
dere: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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4.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 105,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 

beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 2 

Bauweise = offen 
Grundstücksfläche (f) = 1()00M2 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 02.10.2024 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = WA (allgemeines Wohngebiet) 

,- beitragsrechtlicher Zustand = frei 

Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = 2 

Bauweise = offen 

Grundstücksfläche (f) = 378 m2 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
02.10.2024 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

= 1 05,00 €/m2 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2024 02.10.2024 x 1,00 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

WA (allgemeines 
Wohngebiet) 

x 1,00 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag 105,00 €/m2 

Fläche (m2) 1000 378 x 1,26 E1 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land x 1,00 

Vollgeschosse 2 2 x 1,00 

Bauweise offen offen x 1,00 

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo­
denrichtwert 

132,30 €/m2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert 132,30 €W 

Fläche x 378 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 50.009,40 € 
rd. 50.000,00 € 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2024 insgesamt 50.000,00 €. 

4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 

Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit steigt 
aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. D. h. der 
relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 

Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewertungs­
grundstücks erfolgt unter Verwendung der in [ 1], Kapitel 3.10.2 mitgeteilten nicht (GFZ-bereinigten Umrechnungs-
koeffizienten. 

4.4 Sachwertermittlung 

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 — 39 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem Grund­
stück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht 
baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag 
vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 ImmoWertV 
21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er 
sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichtigung 
der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertmin­
derung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstellungs­
kosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bauli­
chen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist 
i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den 
Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige Sach­
werte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „ Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks 
und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei dem 
vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Vergleichs­
maßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vorhan­
dener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäudefläche 
(mz) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so 
ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden 
Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit annä­
hernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
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einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimen­
sion „€/m2 Brutto-Grundfläche" oder „€/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. den Wertermitt-
lungsstichtag ist der für den Wertermittlungsstichtag aktuelle und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zu­
treffende Preisindex für die Bauwirtschaft des Statistischen Bundesamtes (Baupreisindex) zu verwenden. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), weiche als nKosten für Planung, 
Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthalten. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungskosten 
an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regionalfaktor 
ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungs­
gemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt 
sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä­
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt-
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt-
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie­
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Abschrei­
bungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils modellhaft 
anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können durch 
marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbeson­
dere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, We-
gebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel nicht mit hierfür ge­
zahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" (= Substanzwert des 
Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. 
Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der ImmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig 
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), 
der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwa­
chen Regionen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfaktors 
ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpassung 
mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des 
marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Ab­
schläge erforderlich. 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos­
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei — augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund der 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg­
liche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos­
tenschätzung angesetzt sind. 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Einfamilienhaus Scheune 

Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) 675,00 €/mz BGF 375,00 €/m2 BGF 

Berechnungsbasis 

• Brutto-Grundfläche (BGF) x 230,00 m2 160,00 m2 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bau­
teile 

0,00 € 0,00 € 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen im Basisjahr 2010 

155.250,00 € 60.000,00 € 

Baupreisindex (BPI) 02.10.2024 (2010 = 100) x 179,1/100 179,1/100 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen 
Anlagen am Stichtag 

278.052, 75 € 107.460, 00 € 

Regionalfaktor x 0,950 1,000 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen An­
lagen am Stichtag 

264.150,11 € 107.460,00 € 

Alterswertminderung 

• Modell 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

• prozentual 

• Faktor x 

linear 

80 Jahre 
14 Jahre 

82,50% 

0,175 

linear 

80 Jahre 
14 Jahre 

82,50% 

0,175 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 46.226,27 € 18.805,50 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 65.031,77£ 

vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen + 1.300,64 € 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

66.332,41 € 

+ 50.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 116.332,41 € 

Sachwertfaktor x , 1,20 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert = 139.598,89 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale — 6.603,18£ 

Sachwert = 133.095,71 € 

rd. 133.000,00 € 

4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen ( Bruttogrundflächen — BGF) wurde von mir durchgeführt. Die Berechnungen 
weichen teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser 
Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen 
(vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17), z. B.: 

(Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone). 

Herstellungskosten 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen stehen für die aufzuwendenden Kosten, die 
sich unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte für die Errichtung eines dem Wertermittlungsobjekt nach 
Art und Standard vergleichbaren Neubaus am Wertermittlungsstichtag unter Zugrundelegung zeitgemäßer, 
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wirtschaftlicher Bauweisen ergeben würden. Der Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten sind in der 
Regel modellhafte Kostenkennwerte zugrunde zu legen, die auf eine Flächen-, Raum- oder sonstige Bezugsein­
heit bezogen sind (Normalherstellungskosten mit dem Basisjahr 2010 — NHK 2010). Diese sind mit der Anzahl 
der entsprechenden Bezugseinheiten der baulichen Anlage zu multiplizieren. Der Ansatz der NHK 2010 ist aus 
[1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil 

[%] 

Standardstufen 

1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0% 1,0 

Dach 15,0% 1,0 

Fenster und Außentüren 11,0% 1,0 

Innenwände und -türen 11,0% 1,0 

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0% 1,0 

Fußböden 5,0% 1,0 

Sanitäreinrichtungen 9,0% 1,0 
Heizung 9,0% 1,0 

Sonstige technische Ausstattung 6,0% 0,5 0,5 
insgesamt 100,0% 23,0% 45,0% 32,0% 0,0% 0,0 11/0 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 1 
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Dach 

Standardstufe 2 einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen  

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa­
cher Art und Ausführung 

Fußböden 

Standardstufe 2 

Sanitäreinrichtungen 

Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum­
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 
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Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: Einfamilienhaus 

Berücksichtigung der Eigenschaften für den zu bewertenden Gebäudeteil 1 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 

Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 

Gebäudetyp: KG, EG, OG, ausgebautes DG 

Standardstufe tabellierte 
NHK 2010 

[€/m2 BGF] 

relativer 
Gebäudestan-

dardanteil 

N 

relativer 
NHK 2010-Anteil 

[€/m2 BGF] 

1 

2 

3 

4 

5 

615,00 

685,00 

785,00 

945,00 

1.180,00 

23,0 

45,0 

32,0 

0,0 

0,0 

141,45 

308,25 

251,20 

0,00 

0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 685,00 
gewogener Standard = 2,2 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

NHK 2010 für den Gebäudeteil 1 = 685,00 €/m2 BGF 

rd. 685,00 €/m2 BGF 

Berücksichtigung der Eigenschaften für den zu bewertenden Gebäudeteil 2 

Nutzungsgruppe: 

Anbauweise: 
Gebäudeart: 

Ein- und Zweifamilienhäuser 

Doppel- und Reihenendhäuser 

EG, nicht unterkellert, nicht ausgebautes DG 

Standardstufe tabellierte 
NHK 2010 

[€/m2 BGF] 

relativer 
Gebäudestan-

dardanteil 

N 

relativer 
NHK 2010-Anteil 

[€/m2 BGF] 

1 

2 

3 

4 

5 

550,00 

610,00 

700,00 

845,00 

1.055,00 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,00 

610,00 

0,00 

0,00 

0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 610,00 
gewogener Standard = 2,2 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

NHK 2010 für den Gebäudeteil 2 = 610,00 €/m2 BGF 

rd. 610,00 €/m2 BGF 
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Ermittlung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gesamtgebäude 

Gebäudeteil NHK 2010 

[€/m2 BGF] 

Anteil am 
Gesamtgebäude 

BGF [%] 

[mZ] 

NHK 2010-Anteil 

[€/m2 BGF] 

Gebäudeteil 
1 

Gebäudeteil 
2 

685,00 

610,00 

200,00 

30,00 

86,96 

13,04 

595,68 

79,54 

gewogene NHK 2010 für das Gesamtgebäude = 675,00 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Scheune 

Nutzungsgruppe: 

Anbauweise: 

Gebäudetyp:, 

Ein- und Zweifamilienhäuser 

Doppel- und Reihenendhäuser 

EG, OG, nicht unterkellert, ausgebautes DG 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte 
NHK 2010 

[€/m2 BGF] 

relativer 
Gebäudestan-

dardanteil 

[%] 

relativer 
NHK 2010-Anteil 

[€/m2 BGF] 

1 

2 

3 

4 

5 

675,00 

750,00 

865,00 

1.040,00 

1.300,00 

0,0 

100,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,00 

750,00 

0,00 

0,00 

0,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 750,00 
gewogener Standard = 2,0 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 

sonstige Korrektur- und Anpassungsfaktoren 

• Scheune nicht ausgebaut x 0,500 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 375,00 €/m2 BGF 

rd. 375,00 €/m2 BGF 

750,00 €/m2 BGF 

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsver­
kehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [ 1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 
3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älte­
ren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschät­
zung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
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dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 100). 
Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [ 1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. Als 
Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird der am Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte Index­
stand zugrunde gelegt. 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Modell­
konformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor angesetzt, der 
auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfun­
gen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen werden prozentual ihrem Zeitwert geschätzt. 

Außenanlagen 

prozentuale Schätzung: 2,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 
(65.031, 77 €) 

Summe 

vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

1.300,64 € 

1.300,64 € 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in An­
lage 1 ImmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksichtigung 
der besonderen Objektmerkmale angepasst. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tat­
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. 
h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durch­
geführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des In­
standhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [ 1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Mo­
dell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus 

Das (ca. geschätzt) ca. 1900 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in ein 
Punktraster ( Punktrastermethode nach "Sprengnetter/Kierig") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 2 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen Maximale Tatsächliche Punkte Begründung 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 

 



Gl824 Talstraße 32, 66482 Mörsbach Seite 20/37 

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte 
Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 2,0 0,0 B02 

Summe 2,0 0,0 

Erläuterungen zu den vergebenen Modernisierungspunkten 

B02 

Die Fenster und die Haustüre wurden erneuert, Zeitpunkt unbekannt! 

Ausgehend von den 2 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad "kleine Modernisie­
rungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und dem („vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2024 — 
1920 = 104 Jahre) ergibt sich 

eine (vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre — 104 Jahre =) 0 Jahren . 

auf Grund des Modernisierungsstandards ergibt sich für das Gebäude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 
14 Jahren! 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Restnut­
zungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende Alters-
wertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 

Da weder der örtlich zuständige Gutachterausschuss noch die Gutachterausschüsse der benachbarten Land­
kreise noch der Obere Gutachterausschuss bzw. die Zentrale Geschäftsstelle Sachwertfaktoren für die Objektart 
des Bewertungsobjektes abgeleitet bzw. veröffentlicht haben, wird der zur Erzielung eines marktkonformen (d. h. 
verkehrswertnahen) Ergebnisses benötigte Sachwertfaktor auf der Grundlage 

• des aktuellen Landesgrundstücksmarktberichtes Rheinland-Pfalz 

• des in [ 1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach-
wertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der Re­
gion, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie 

• der gemeinsamen Ableitungen im örtlich zuständigen Sprengnetter Expertengremium, insbesondere zu der 
regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v.g. bundes­
durchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• des Sprengnetter-Sachwertfaktors 

bestimmt und angesetzt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpassung 
mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem Grund ist 
zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübli­
che Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Da eine Innenbesichtigung des bzw. der Gebäude nicht möglich war und somit der innere Zustand unbekannt ist, 
musste ein sachverständig geschätzter Sicherheitsabschlag erfolgen! 

• 
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besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Bauschäden 

• prozentuale Schätzung: 
10, 00 % von 65.031, 77 € 

Summe 

Wertbeeinflussung insg. 

-6.503,18 € 

-6.503,18 € 

4.5 Ertragswertermittlung 

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 — 34 ImmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere Mieten 
und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den 
vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag 
abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grund­
stücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Reiner­
trag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. 
Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sonstigen 
Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzer­
störbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich be­
grenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren (vgl. 
§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (objekt­
spezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren­
tenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertberech-
nung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspezifisch 
angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „ Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert der baulichen 
Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufigen 
Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktangepassten 
vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen­
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erzielba­
ren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesicherten) 
Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare 
Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig gesi­
cherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grund­
stücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für 
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eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21) 

Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Bewirt­
schaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks ( insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. Die 
Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und 
die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch unein­
bringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden Leerstand 
von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das 
Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 
Räumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug ge­
bracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter um­
gelegt werden können. 

Ertragswert 1 Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21) 

Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene ( Einmal)Betrag, 
der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren ( Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge — 
abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag — sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vor­
läufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den Grund 
und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren, Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung 
und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnitts­
wert abgeleitet ( vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21). Der Ansatz des ( marktkonformen) objektspezifisch angepassten 
Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das Ertragswert-
verfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Nä­
herung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt-
lungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert ( d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn 
beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermitt-
lungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisie­
rung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine An­
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt­
lung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu-
oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand ver­
gleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom 
normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden 
(siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von 
den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
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Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kos­
ten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder 
auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei — augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jeg­
liche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kos­
tenschätzung angesetzt sind. 

4.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung 

lfd. 
N r. 

Mieteinheit 

Nutzung/Lage 

Fläche 

(m2) 

Anzahl 

(Stck.) 

marktüblic 

(€/mZ) 
bzw. 

(€/Stck. ) 

h erzielbare 

monatlich 
(€) 

Nettokaltmiete 

jährlich 
(€) 

Einfamilienhaus 

Scheune 

Wohnhaus 

Garage 

102,00 

1,00 

6,14 

40,00 

626,28 

40,00 

7.515, 36 

480,00 

Summe 102,00 1,00 666,28 7.995,36 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie­
ten) 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 

jährlicher Reinertrag 

Reinertragsanteil des Bodens 
1,67 % von 50.000,00 € (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert (beitragsfrei)) 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 

Kapitalisierungsfaktor (gern. § 34 Abs. 2 ImmoWertV 21) 
bei LZ = 1,67 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 14 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 

beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert 

Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge . 

marktangepasster vorläufiger Ertragswert 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

7.995,36 € 

2.178,91 € 

5.816,45 € 

835,00 € 

x 

4.981,45 € 

12,392 

61.730,13 € 

+ 50.000,00 € 

111.730,13 € 

+ 0,00 € 

111.730,13 € 

0,00 € 

Ertragswert = 

rd. 

111.730,13 € 

112.000,00 € 
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4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der Wohn­
flächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung 
(WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur 
wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügli­
che Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der 
in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können demzufolge teilweise von den 
diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage 
dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 

Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlage-
fähigen Bewirtschaftungskosten. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Bewer­
tungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

• aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 

• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Spreng-
netter-Marktdatenportal und/oder 

• aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende Anpas­
sungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver­
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn­
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be­
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [ 1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das 
auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewirtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 

Verwaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 

Garagen (Gar.) 

1 Whg. x 351,00€ 

1 Gar. x 46,00 € 

351,00 € 

46,00 € 

Instandhaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 110,00 m2 x 13,80 €/m2 

Garagen (Gar.) 1 Gar. x 104,00 € 

1.518,00 € 

104,00 € 

Mietausfallwagnis 

Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 159,91 € 

Summe 2.178,91 € 

Liegenschaftszinssatz 

Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [ 1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, Restnut­
zungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße ( d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes­
durchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder 

• des läge- und objektabhängigen Sprengnetter- Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktdaten-
portal 

bestimmt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine An­
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsda-
ten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet 
wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus [ 1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus ' üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tat­
sächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert ( d. 
h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durch­
geführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Un­
terhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeitnah 
durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [ 1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Mo­
dell angewendet. 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfahrens 
bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt. wie sie offensichtlich 
waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „ Verfahrenswahl mit Begründung" dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für die 
Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfahren. Dort 
ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren auf für 
vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Vergleichswertver-
fahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen deshalb gleicher­
maßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientierte 

Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrenser­

gebnisses erforderlichen Daten. 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungsver­
fahren beschriebenen Gründen als Eigennutzungsobjekt erworben. 

Dipl.ing. ( FH) Architekt Michael Lehberger 
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Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwerter-
mittiung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert abge­
leitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem ste­
hen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) erforder­
lichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Sachwert wurde mit rd. 133.000,00 €, 

der Ertragswert mit rd. 112.000,00 € 

ermittelt. 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser Ver­
fahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für die 
zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanismen und 
von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit bestimmt. 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigen n utzu ngsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden Ob­
jektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0,40 (a) beigemessen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in guter Qua­
lität (genauer Bodenwert, überörtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswertverfahren in nicht ausreichender 
Qualität (nur wenige Vergleichsmieten, überörtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren das 
Gewicht 0,90 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 0,60 ( b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,40 (a) x 0,60 (b) = 0,240 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c) x 0,90 (d) = 0,900. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: [133.000,00 
€ x 0,900 + 112.000,00 € x 0,240] - 1,140 = rd. 130.000,00 €. 

Dip].Ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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4.6.5 Verkehrswert 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 66482 Mörsbach, Talstraße 32 

Grundbuch 

Mörsbach 

Gemarkung 

Mörsbach 

Blatt 

1237 

Flur 

Ifd. Nr. 

1 

Flurstück 

156/1 

wird zum Wertermittlungsstichtag 02.10.2024 mit rd. 

130.000 € 
in Worten: einhundertdreißigtausend Euro 

(254.257,90 DM) 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entgegen­
stehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine 
volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

Zweibrücken, den 04. Oktober 2024 

(F1 1) 
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Cr 4 
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• 
• 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung !• 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftragg•eblq•a g ebenen 
Zweck bestimmt. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltendri 13. Straßen­
karte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u.ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem 
Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Im Kontext von Zwangsversteigerungen 
darf das Gutachten nur mit Zustimmung des zuständigen Amtsgerichts veröffentlicht werden. 

Dipl.ing. ( FH) Architekt Michael Lehberger 
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung — Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter­
mittlung erforderlichen Daten — Immobilienwertermittlungsverordnung — ImmoWertV 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur 1 Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.)-. Immobilienbewertung — Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2024 

[2] Bernhard Bischoff: Das neue Wertermittlungsrecht (Praxis der Immobilienbewertung nach der Im-
mowertV), Olzog-Verlag 2009 

[3] Kleiber: WertR 06 (Wertermittlungsrichtlinien 2006), 9. Auflage 

[4] Schmitz, Krings, Dahlhaus, Meisel: Baukosten 2018, 23. Auflage 

[5] GUG (Grundstückmarkt und Grundstückswert), aktuelle Zeitschrift und Archiv 

[6] IFS ( Institut für Sachverständigenwesen): Immobilienbew. in der Zwangsverst.; Hans Netscher, Katha­
rina Bleutge; 1. Auflage 

(7) Ferdinand Dröge: Handbuch der Mietpreisbewertung für Wohn- und Gewerberaum, 2. Auflage 1999 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Obersichtkarte und Lageplan (lizensiert, Quelle: On Geo) 

Anlage 2: Fotos 

Anlage 3: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 

Anlage 4: Berechnung der Bruttogrundfläche 

Anlage 5: Grundrisse 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 1: Übersichtkarte und Lageplan (lizensiert, Quelle: On Geo) 
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Maßstab ( im Papierdruck): 1:200.000 

Ausdehnung: 34.000 m x 34.000 m 0 
20.000 m 

Übersichtskarte mit regionaler Verkehrsinfrastruktur (Eine Vervielfältigung ist gestattet bis zu 30 Drucklizenzen.) 

Die Übersichtskarte wird herausgegeben vom Falk- Verlag. Die Karte enthält u.a. die Siedlungsstruktur, die Gemeindenamen, die Flächennutzung und die regionale 
Verkehrsinfrastruktur. Die Karte liegt flächendeckend für Deutschland vor und wird im Maßstab 1:200.000 und 1:800.000 angeboten. Die Karte darf in einem 
Expose genutzt werden. Die Lizenz umfasst die Vervielfältigung von maximal 30 Exemplaren, sowie die Verwendung in Gutachten im Rahmen von Zwangsver­
steigerungen und deren Veröffentlichung durch Amtsgerichte. 

Datenquelle 

MAIRDUMONT GmbH & Co. KG Stand: 2024 

Dipl.ing. ( FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 1: Übersichtkarte und Lageplan (lizensiert, Quelle: On Geo) 

Seite 2 von 3 

180 
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Maßstab (im Papierdruck): 1:1,000 

Ausdehnung: 170 m x 170 m 0 
100 m 

Auszug von Teilinhalten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS@) 

Die Liegenschaftskarte - genenert aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS®) - stellt den Nachweis des Liegenschaftskatasters für 
die Lage und die Beschreibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthält u.a. die Hausnummern, Gebäude, Straßennamen, Flurstücksgrenzen und Flurstücks-
nummern. 

Datenquelle 

Liegenschaftskarte Rheinland-Pfalz , Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz Stand: August 2024 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 1: Übersichtkarte und Lageplan (lizensiert, Quelle: On Geo) 
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300 m 

Maßstab ( im Papierdruck): 1:3.000 

Ausdehnung: 510 m x 510 m 0 

Auszug von Teilinhalten aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS(D) 

Die Liegenschaftskarte - generiert aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS®) - stellt den Nachweis des Liegenschaftskatasters für 
die Lage und die Beschreibung der Liegenschaften dar. Die Karte enthält u.a. die Hausnummern, Gebäude, Straßennamen, Flurstücksgrenzen und Flurstücks 
nummern. 

Datenquelle 

Liegenschaftskarte Rheinland-Pfalz , Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz Stand: August 2024 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 2: Fotos 
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Ansicht von Osten 

Ansicht von Nord-West 

DipHrig. ( FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 2: Fotos 
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Rückansicht 

Garten 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 3: Wohn- und Nutzflächenberechnungen 

1. Wohnflächenberechnung (in Anlehnung an die WoFIVo) 

Geschoss Raum Länge(m) Breite(m) Faktor 
Erdgeschoss Flur 3,10 0,98 1 

Bad 

Wohnen/ Essen 

Küche 

Obergeschoss Flur 

Abst. 

Schlafen 1 

Schlafen 2 

gesamt: 

2. Nutzflächenberechnung 

Geschoss 
Kellergeschoss 

Raum 
Flur 

Keller 1 

Keller 2 

Erdgeschoss Garage 

Dachgeschoss Kammer 

3,55 

2,92 

6,65 

-3,67 

6,00 

1,60 

3,50 

3,98 

0,60 

3,11 

3,70 1,64 

1,60 3,50 

3,19 3,49 

3,36 5,22 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

rd. 

Länge(m) Breite(m) Faktor 

3,16 1,30 1 

3,16 3,70 1 

2,66 5,01 1 

Fläche(m2) 

3,04 

5,68 

10,22 

26,43 

-2,20 

18,66 

6,07 

5,60 

11,13 

17,54 

8,72 

10,22 

24,23 

18,66 

6,07 

5,60 

11,13 

17,54 

102,17 

102 

Fläche(m2)  

4,11 4,11 

11,69 11,69 

13,33 13,33 

6,00 3,00 1 18,00 

4,50 5,00 1 22,50 

rd. . 

Die Berechnung erfolgte überschlägig aus dem örtlichen Aufmaß. 

29,13 

18,00 

22,50 

69,63 

70,00 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 4: Berechnung der Bruttogrundfläche 

Gebäude Geschoss Länge (m) Breite (m) Faktor Fläche (m2)  

Wohnhaus Kellergeschoss 6,00 7,50 1 45,00 

Erdgeschoss 9,50 7,50 1 71,25 

Obergeschoss 6,00 7,50 1 45,00 

Dachgeschoss 6,00 7,50 1 45,00 

206,25 

rd. 206,00 

Hinterer Anbau Erdgeschoss 3,50 4,00 1 14,00 

Obergeschoss 3,50 4,00 1  14,00 

28,00 

rd. 28,00 

gesamt: rd. 234,00 

Scheune/Garage Erdgeschoss 4,00 7,50 1 30,00 

Obergeschoss 7,50 7,50 1 56,25 

Dachgeschoss 7,50 7,50 1  56,25 

142,50 

rd. 143,00 

Die Berechnung erfolgte auf Basis des örtlichen Aufmaßes. 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 5: Grundrisse und Schnitte 
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F • 

Grundriss Kellergeschoss 

Bad 

-I 

Wohnen/Essen Küche 

r-1 

Grundriss Erdgeschoss 

Garage 

Dipl.ing. (FH) Architekt Michael Lehberger 
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Anlage 5: Grundrisse und Schnitte 
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Abst, 

= 4 

Schlafen 1 

Schlafen L 

I _ _ F- T-- r- 

Grundriss Obergeschoss 

Grundriss Dachgeschoss 

Dipl.ing. ( FH) Architekt Michael Lehberger 
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